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4) Nachdem der u-rtrr meinem unterhabenden Löbln. Garnison- -' Regiment gefianhene L eu,
tenant von Bvynedurg mit Todt abgegangen; als werden alle diejenige, wctch' an dessen

Nachlaß einigen Anspruch und Forderungen zn haben vermeynen, hiermit edictaliter »or«*«!«»
 den Mittwochen den aytsn Mac; a. c. vor dem Regiment» ? Gericht zu erscheinen, und diese

daseldst anzuzeigen und rech'Sdebdrig zu verifichcn, «idrigeufalS sie darmit nicht weiter da«
ftlbst gedörrt werden. Vacha den 24 Fedr. 1786.

Friedrichv-porbeck, Oberster und Chef. L. Martin, Amt-'Assessor.
-) Da man nöthig findet die Schulden dev hiesigen Bürger Johannes Helm» zu untersuche»,

um bestimmen zu können, ob sie mit dem Activ Vermögen desselben in Verhältniß siehe»; so
 werden alle diejenige, so gegründete Forderungen an demselben zn hüben vermeynen. hier«
mir ediSaliter vorgeladen, Mittwochen den Zten Aprils, c. für hiesigem Stadtgericht zu er«

scheuen, und solche so gewiß in Person, oder durch gevugsam Bevollmächtigte zu liquidier«
als gewiß dieselbe sonst damit nicht weiter gehöret werden sollen. Homberg den L. Februar
1786. jjürstl Stadtgericht das. In fidem, tarier.

6) Nachdem der Hr. Marquis de Lüchet bey dahicsigcr Fürst!. Negierung die Declaration
 gethan, daß die unter dem Namen Lavilette bis dahin ollhier geführte Buchhandlung und
Buchdrucherry ihm eigenthümlich zustehe, folglich auch die damit verbunden gewesene Ge
schäfte ihn alleine concerniré»; dannenherv denn nach der vor kurzem gnädigst zugestandenen Di-
misiion eS die Nstddurft erfordere, sowohl in Ansehung der wegen senes Bücher tteßoce u«,
ter der kirma La Vtlette contrabirten als der sonst vorhandenen, an ihm gemacht werdenden,

Schulden, nach deren behörig beschehenen Liquidation mit sämmtlichen Creditorcn ein gewis
 ses Arrangement zu treffm; als werdenKraft de» von Fürst!. Reaterun»; Endes Unterzeichne-
tem ertheilten Auftrags alle diejenige, welche an ermeldeter unter der ?irm» LaVilette bekamt«
ten Buchhandlung oder auch an den Hr. Marquis de Lüchet selbst cinige gegrüvdere Forde«
rung zn haben vermeynen hiermit vorgeladen, in dem zu Ciquidirunq der paslivorum ans
Mittwochen den zten April ein für allemal prseñgirten Termin zn gewöhnlicher Gerichtszeit
auf Fürst!. Regierung dahier entweder in Person oder durch genugsam bevollmächtigte An
 walde zn erscheinen und nach beschehener Agnition ihrer Forderungen sich auf die wegen ihrer
Befriedigung und sonst zum deßten der Gläubiger vorgelegt werdende xropofitiones sub pnr-
fudkio ju erklären, oder zu gewärtiaeu. daß nach ver fiessenem Termin sie mir ihren Ansprüchen
bey gegenwärtigem Verfahren prxdudirt und nicht weiter gehört werden sollt». Wvbiy ü-
brigenS denenjeni.en, so an mehrgedachte Lavilrttische Buchhandlung oder an den Hr. Mar
quis de Lüchet Gelder abzuführen haben, hiermit aufgegeben wird, deren Betrag bey Straf«
 doppelter Zahlung an niemand anders als an die Commission oder deren Ordre auszuzahlen

»der anhero einzusenden. Cassel den arten Febr. 178k
B. TP. Büppel, T^egierungs- Secretarius.

7) Nachdem zum Prioritxts- Verfahren in der bey hiesigem Stadtgericht Rechtshängigen, Da«
vid Krienertischkn vedi« - Sache terminus auf Dienstag den 4t«» Avril schierskünftig prr-
finiret worden; a!» wird solches denen sämmtlichen Creditoribus, um in praefixo ihre Noth«
durft ad protocoilum zu verhandle» hiermit bekannt gemacht. Cassel den lte« März k78ü.

Bürgermeister und Rath das.
I) Wir Bürgermeister und Rath zn Cassel, thun und füge« hiermit zu wissen, daß Wir über

des hiesigen Kauf » und Handelsmann Elias Wilhelm Gansmann Vermögen, nachdem sol
ches zu Befriedigung derer Creditorum nicht hwreichend befunden worden, den Concurs-Pro.
•ess erkannt. und de» Ends ad liquidandum Credit» Termin«», praejudicialem auf Dienstag
den t'ten Julius schierskünftig anderahmt baden; wrr citiren heischen und laden demnach.
Euch sämmtliche, des Kauf, und Handelsmann Elia» Wilhelm Gansmanns bekannte und

unbekannte Creditores von Amts-Gerichts und Rechts «egen zum ersten, zweyten uud bristen,
mithin ein für allemahl und wollen, daß ihr in praefixo perewtoriv vor uns auf hiesige«

- - Stadt,


